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Kaatz, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle

Lal1dgericht Neuruppin

Eingegangen

03. MAI 1010

SUSANNE FI1:ZNER .
RECHTSANWALTlN

IM NAMEN DES VOLKES

UR.TEIL

In dem Rechtsstreit

der'

vertreten durch den Geschäftsführer

Klägerin,

Prozess bevollmächtigte: Rechtsanwältin Susanne Fitzner,

Friedrich- Wilhelm-Sttaße 82, 12099 BerUn,

gegen

die Stadtwerke

vertreten durch deren Geschaftsführer.

Beklagte,

Prozessbevollmächtigte: RechtsallwälteBüttnerl Becl(er, Held,

Magazinstra.ße 15 - 16, 10179 Berlin.



hat die 1. Zivilkammer des Landgerichts Neuruppin

durch

den Vorsitzenden Richter am Landgericht Weitershaus

- als Einzelrichter ~

auf die .UJ.ündliche Verhandlung vom 24. März 2010

für R e c h t erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt~ fl.Il die Klägerin 6.264,54 € nebst Zinsen LH.v. 8

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.08.2008 z:u zahlen.

Die Beklagte wird verurteilt, die Abschläge für die Femwärme1ieferung an die

Wohnhäuser der Klägerin für da.s Abrechnungsjahf 2008 wie folgt zu korrigieren

und neu festzusetzen:

a) Für das \\lohnhaus -Straße (Verbrauchsstcllen/K.unden-

Nummer: ) betragen die Abschläge jeweils am

Monatsanfang (ersten des Monats) 1.103,20 € in der Zeit vom 01.03.2008

bis zum 01.12.2008,

b)für das \'Iv' ohnhaus -Straße (VerbTauchsstellenlKu:Q.den-

Nummer: ) betragen die Abschläge jeweils am

Monatsanfang (ersten des Monats) 1.140,50 € in der Zeit vomOl.03.2008

bis zum 01.12.2008,

c) für das Wohnhaus ..-Straße (Verbrauchs stellen/Kunden-

Nurruner: .. ) betragen die Abschläge jeweils am

MonatsanfaJJg (ersten des Monats) 1.77 8,88 € in der Zeit vom 01. 03.2008

bis 01.12.2008.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrag~~s vorläufig vollstreckbar;
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Tatbestand

Die Beklagte ist em regionales Energieversorgungsunternehmen mit .Sitz in

Sie beliefert die Klägerin als Vermieterin verschiedener

Mehrfamilienhäu.ser in ' seit 1996 roit Fernwärme. Ein schriftlicher Vertrag

7.:wischcn deJJ.parteien über die Versorgung mit Fernwärme besteht nicht.

Bis zum 31.12.2000 erfolgte die Belieferung der Klägerin mit der Bezeichnung

"femwä.rmeversorgungmit Vollservicevertrag" zu unveränderten Preisen. Erstmals im

Dezember 2000 teilte die Beklagte der Klägerin schriftlich mit, dass ab 01.01.2001 die

Fernwä.nnepreise erhöht würden. 111 der Folgezeit erfolgten Änderttngen der

Fernwarmepreise (Erhöhungen und auch Senkungen) jeweils quartalsweise durch

Zusendung von Preisblättern der Beklagten an die Klägerin. Ob diesen Preisblättern

noch weitere Unterlagen zur Erläuterung beigefügt waren, ist zwischen den Parteien

streitig.

Mit Schreiben vom 04.1.0.2005 (Anlage K4) widersprach die Klägerin erstmals der

Erhöllung des Fernwärrneprej~es und verlangte den Nachweis der Billigkeit bzw.der

Rechtmäßigkeit der Tarife. Die Beklagte wies den Widerspruch unter Hinweis a.uf § 24

AVBFennvärmeV und auf die. Vereinbarung einer Prdsgleitklausel z~ück.

Unter dem 01.06.2006 kündigte die Klägerin tlenVol.lservicevertrag z;um 30.06.2006.

Diese Kündigung akzeptierte die Bekla.gte.

Am 14.06.2006 über.gab die Beklagte der Klägerin. den Entwurf eines Vertragsformulars

für einen Fernwärroeversorgungsvertrag. Darin nahm sie unter anderem auf eine als

Anlage 2 beigefügte PreisJj ste Be.zug, in der die Grundlagen der Preis gestaltung

angegeben waren. Wegen des Inhalts im Einzelnen wird auf die vorglegte Fotokopie der

Preisliste, BI. 62 - 64 d.A. verwiesen. Der Vertragselltwurf vvmde von der Klägerin

nicht unterzeichnet. Die Belieferung wurde ab~r fortgesietzt.

Auch in der Folgezeit wurde zwischen den Parteien keine schriftliche Vereinbartmg

getroffen. Die Klägerin leistete fortan Zahlungen auf dje Jahresabrechnungen und die



Die Kürzung der Rechnungsbetrage führte zu der Androhung einer Versorgungssperre

dw'ch die Beklagte. In dem darauf geführten einstweiligen Verfugungsverfahren

bestätigten das Landgericht Neuruppin wld Brandenburgische Oberlandesgei-icht die

Rechtmäßigkeit der Versörgul1gssperre.

Mit de~ Klage verlangt die Klägerin, bezogen auf die betroffenen Wohnhäu.ser, die

Erstat1ung der Differenz zwische.n den Beträgen aus der Jahresabrechnung der

Beldagten fürd.as Jahr 2007 und denjenigen Beträg'en, die die Klägeün selbst als

angemessen fÜr den selben Zeitraum ermittelt hat. Darüber hinaus verlangt sie eine

entsprechende Anpassung der je.\:veils sich ergebenden Vorauszab..lungsbeträge.

Hilfsweise wird die Feststellung der Unwirksamkeit der PreiSänderun.gsklausel sowie

die Feststellung der Unwirksamkeit und Billigkeit der seit dem 01.10.2005

vorgenommenen Preiserhähungen fur die FernwarmeHeferung verlangt.

Die Klä,gerin behauptet, die Beklagte ba.be der Fernwärmepreisinformation erstmals seit

Bestehen des Lieferverhältnisses dem. Schreiben vom 20.12.2007 fur das erst.e Quartal

2008, der Klägerin zugegangen am 28.12.2007 ,den Abdruck einer sogenannten

Preisgleitklausel für die r;'ernwärmeversorgung bcige fiigt. Den seit Ende 2000 erfolgten

Mitteilungen über Preisänderungen sei auch zu keinem Zeitpunkt ein Vertrags- oder

Änderungsangebot beigefügt gewesen.

Über eine Preisgleitklausel sei allerdings bereits am 14.06.2006 gesprochen worden.

Die Klägerin meint, mangel s eines schriftlichen Vertrages seien aJ]~nfaIls die

Regelungen der AVBFernwärmeV Vertragsgrundlage. Die von der Beklagten

angeführte Preisänderungsklausel sei fehlerhaft i.S.d. § 30 AVBFemwä1-meV Llnd

entspreche nicht den Vorgaben des § 24 AVBFernwärmeV. Es sei zu bea:o.standen, dass
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eine Preisändeiilng nur bei Kostensteigerungen 'Vorgesehen sei. Die Preisgleitklausel

weise nicht die maßgeblichen Berechnungsfaktoren vollständig· und a.uch nicht in

aJlgemein verständlicher Form aus. Sie sei weder na.chvollziehbar noch überschaubar

und verständlich.

I

Die Klausel sel auch inhaltlich zu beanstanden. Sieberiicksichtige nicht die

Kostenentwicklung bei Erzeugnng und Bereitstellung der Fernwärme. Sie

berücksichtige .insbesondere nicht, da.ss die Beklagte ausschließlich Femwännc aus Gas

erzeuge. Durch die Anbindung an den Ölpreis. verschaffe sich die Beklagte

unberechtigte Prelsvorteile. Di~ Klausel berücksichtige iiberdies nicht die jeweiligen

Verhältnisse auf dem Vlärmem.arkt :mgeme~sen. Hiet beanstandet die Klägerin, dass die

Beklagte als Reizmittel Erdgas verwende, die Preisanpassung jedoch auf der Grundlage

der Preisentwicklung für leichtes Heizöl vornehme. Sie· beanstandet darüber hinaus)

dass die Klausel nicht den prozentualen Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden

Preisfaktors a.nden jeweiligen Preisänderungen gesondert ausweise.

Die Preisänderung sd jedenfalls an § 315 BGB zu messen. Hierzu verweist die

Klägerin darauf, dass die Beklagte in ihrem Versor.gungsgebiet eine Monopolstellung

habe.

Die Klägerin beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 6.264,54 € nebst Zinsen in

Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.02.2008

zu zahlen,

2. die Beklagte zu verurteilten, die Abschläge für die Fernwärmelieferung an

die Wohnhäuser der Klägerin Hit das laufende Abrechnungsjahr.2008wie

folgt zu kon-igieren und neu festzusetzen:

a)' für da.<::Wohnhaus' -Straße (Verbrauch~~tellen/K.unden-

NI.: ) betragen die Abschläge jeweils am Monatsanfang

(01. des Monats) 1.103,20 € in der Zeit 'Vom 01.03.2008 bis zum

01.12.2008,
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b) für das Wohnhaus :-Straße (Verbrauchsstellen/Kudenft

.., betragen die Abschläge jeweils a.m Monatsanfang

'1.140,50 € in der Zeit vom 01.03.2008 bis Zunl

Nr.:

(01. des Monats)

01.12.2008,

für das Wohnhaus '".-Straße (Verbrauchsstellel1/Kunden-

) betragen die Abschlage jeweils am Monatsanfang

1.778,88 € in der Zeit vom 01.03.2008 bis zum

Nr.:

(01. des lv1onats)

01-12.2008.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte wendet ein, die PreisgleitkJau5el sei deI" Klagerin seit langem bekannt

gewesen. Sie habe bereits am 14.04.1999 der Klägerin VertragsentwOrfe für die hier

streitgegenständJichen Abnahme5tellen übersandt, die auch die Preisänderungsldausel

enthalten hätten.

Dieselben.. Bedingungen seien in allen vergleichbaren Verträgen zwischen der Beklagt~n

und ihren Kun.den vereinbart worden. Die ein.zelnen Komponenten der Klausel seien a.uf

dem PrEisblatt (Anlage K] 0) naher erläutert. Auch der Mitteilung für das zweite

Quartal 2001 sei die Preisgleitklausel beigefügt gewesen.,

Bis zum 01.01.2002 ,habe die Beklagte darauf verzichtet, die Anpassungsklausel voll

auszuschöpfen. Ab dem 01.04.2002 sei der Preis allerdings immer unter Anwendung

der PreisanpassungsklauseJ berechne~ worden.

Zum Inhalt der' Klausel trägt die Beldagte vor: Sie erzeuge ihre Fernwärme

überwiegend mit Erdgas. Sie benutze jedoch ::mcb Heizöl zur Wärmeerzeugung. Auch

der Preis für das von der Beklagten bez;ogene Erdgas folge dem Preis für leichtes

Heizöl.



Die Beklagte meint, die Preisänderungsklausel sei wirksam. So könnc an. den Preis für

leichtes Heizöl geknüpft werde.n. Die Klausel sei klarnacbvollziehbar und verständlich.

Die maßgebenden Faktoren seien genau. festgelegt und die Bindung an statische Werte

sei nicht zu beanstan.den, Die Klause.I wirkc auch autom.atisch, was im Falle von

Kostensenkungen zu Preissenkungen fi.ihre.

Die Beklagte sei aber auch unabhängig davon zur Preisanpassung berechtigt gewesen.

Dabei komme § 315 BGB nicht zur Anwe'l1.dung, da eme automatische

PreisanpaS,sungs'klause1 vorliege. Eine Monopolstellung der Beklagteil bestehe nicht.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird atif die gewechselten Schriftsätze nebst der

Anlagen Bezug genommen.

E n t s ehe i dun g s g r,ü n d e

Die Klage ist begründet.

1. Die Klägerin kann von der Beklagten die Riickzahlung der von ihr für das Jahr 2007

geleisteten Entgelte für den Fernwärmebezug in Höhe von 6.264,54 € gemäß § 812

Abs. 1 S. 1.BGB verlangen. Die Beklagte hat diese Entgelte ohne Rechtsgrund erla.ngt

hat. An einem Rechtsgrund für die Zahlungen fehlt es, da die z\:v1.schen den Parteien

streitigen Preiserhöhungel1 weder ausdrücklich n.och konkludent vereinbart wurden und .

die Beklagte auch nicht aus sonstigen Gründen zur Preiserhöhung berechtigt war.

Die Parteien verbindet ein Fernwärmebezugsvertrag. Die Klägerin hat seit 1996 von der

Beklagten Fernwärme bezogen und dafür auch, jedenfalls bis zum dritten Quartal des

Jahres 2005, j~weils die VOll der Beklagten in. RecrulU1lg gestellten Preise gezahlt ..

Damit ist ein Vertragsverhältnis z.ustande gekommen, indem die Beklagte die.·

Energielieferung angeboten hat, und die Klägerin dieses Angebot angenommen hat,
,

indem sie aus dem Leitungsnetz der Beklagten Fernwärme eniri,omlhell hat. Für



derartige Vertragsverhältnisse bestimmt § 2 Abs. 2 AVBFemwänneV, dass die

.Versorgung zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen erfolgt.

Auch die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass daruIiter jedenfalls diejenigen Preise zu

verstehen sind, die von der Beklagten bis Z1Jm 3, Quartal 2005 in Rechnung gestellt

"wurden und von der Klägerin unbeanstandet bezahlt wurden.

Ein darüber hinausgehender Anspruch auf eine Preisanpassung bzw. Preiserhöhung

.steht der Beklagten nicht zu. Dabei kann dahinstehen,. ob der Klägerin bereits zu einem

früheren Zeitpunkt der genaue Inhalt der von der Beklagten in ihren Verträge:q. mit den

Kunden verwendeten Preisändenmgsklausell1 beka.nnt war urtd das Verhalten der

.Klägerin dementsprechend als konkludente Vereinbarung dieser Preisänderungskla.usel

zu werten wäre oder ob diese Klausel schon deshalb Geltung verlangen kann, weil sie

von der Beklagten in gleicha.rtigen Versorgungsverhältnissen stets vereinbart wurde und

die Versorgung der Klägerin gern. § 2 Abs. 2 S. 2 AVBFemwänneV zu den fUr

gleichartige Versorgungsvel'hältnissegeltenden Preisen erfolgte. Die von der Beklagten

in ihrer Preisliste verwendete Regelung zur Preisänderungfindet hier schön deshalb

kei.ne Anwendung, weil die Verei11barung gern.. § 307 BGB unwirksam ist.

Gern. § 307 BGB sind Bestimmungen m allgcl'ileinen Geschäftsbedingungen

unwirksam, we~ sie den Vertragspartller des Verwendets entgegen des Gebotes von

Treue und Glauben unangemessen benachteiligen.

Die VOl"schrift des § 307 BGB ist hier anwendbar. Ihre Anwendung ist nicht gem. § 310

Abs. 2 für den Bereich der Verträge mit FernWärmeunternehmen a.uSgeschlosSen ..

Bei der Preisäl1deruugsklausel handelt es sich um eine Bestimmung in allgemeinen

Geschäftsbedingungen, die - wie auch die Beklagte eingeräumt hat - für eine Mehrzahl

VOll Verträgen vorfol1nuliert ist und dort Anwendung. findet.

Ob eme unangemessene BenachteiligWlgdurcb die von der Beklagten verwendete

Preisänderungsklausel vorliegt, ist nach ihrem Inhalt zu bestimmen,

Kostenelementeklausel, die eine Preisanpassung wegen und auf dei Grundlage sich

verändernder Kosten vorsehen, sind im Allgemeil1en ni~ht zu beanstanden (BGH NJW



2007, 1054, 1055). Sie sind ein geeignetes und anerkanntes Instrument zur Bewah.rung

des Gleichgewichts von Preis und Leistung bei langfristigen Liefenterträgen. Wird die

Preisanpa.ssung - wie hier - auf der Grundlage der Entwicklung von Kostenelementen

herbeigeführt, sei darf die Regelung andererseits aber nicht zu einer ausschHe,ßlichen

und überwiegenden Wahrung der Verwenderiltteressen führen. Eine U11angemesse~e

Benachteiligung el1tgegen den Geboten von Treue Ul1d Glaub~n in diesem Sinne hat die

höchstrichterliche Rechtsprech,ung jedenfa.lls dann angenommen, wenn die Kla.useln nur

das Rec,ht des Verwenders vorsehen, Erhöhungen ihrer Kosten an ihre Kunden

weiterzugeben, nicht aber die Verpflichtung, bei gesunkenen Gestehungskosten den

Preis zu s,enken. Risiken und Chancen einer Veränderung der Kost~n des

Ellergiebezuges -werdel1 damit zwischen den Parteien ungleich verteilt (vgl. BGHZ 176,

244). Eine Preisanpassungsklausel muss aber das vertragliche ,Äquivalenzverhältnis

wahren (BGHZ 158, 149, 158) und darf dem Verwend er nicht die Möglichkeit geben,

über die Abwälzung konkreter Kostensteigerungen hinaus einen zusätzlichen Gewin.n
zu erzielen. Die von der Beklagten verwendete Preisänderungsklausel enthält hi11gegen

- jedenfalls in der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung ~ keinc Verpflichtung,

gefallene Gestehungskosten .der Fernwärmeversorgung nach gleichen Maßstäben wie

die gestiegenen Kosten zu berücksichtigen. Sie verschafft der Beklagten dami~ die

Möglichkeit einer ungerechtfertigten Erhöhung ihrer Gewinnspanne.

Die von der Beklagten unter,,3. Preisän,derungen<L in der Preisliste enthaltene Klausel

bestimmt, dass das Fernwärllleversorgungsunternehmen bei Kostensteigerungen und
I

Veränderungen aU) Wärmemarkt die ... Preise nach den nachstehenden Formeln

anpassen kann. Damit sieht die Klausel lediglich ein Recht der Beklagten vor, den Preis

sowohl nach oben als auch nach unten anzupa.ssen. Im Fall der Kostensenkung besteht

jedoch keine Pflicht zu einer Anpassung. Der Wortlaut der Klausel ist insoweit

eindeutig. Die Beklagte kann sich a,u'ch nicht darauf berufen, da.ss sich bei. Anwendung

der Preisänderungsklausel unter Berücksichtigung der nachfolgend angegebenen

KosteneJemente bei gesunken.en Kosten zwangsläu.fig eine Reduzierung des Preises

ergibt. Denn die Anwendung steht unter dem Obersatz, dass eine Anpassung nur als

mögliche Handhabung vorgesehen ist. Dagegen: findet sich kein Anhalt für. eine

Verpflichtung zu einer derartigen Anpassung. Diese Regelung wird 110ch ul1t~rstrichen

durch die Klausel unter ,,4. Anwendung der Preisänderungsklausel". Darin ist
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ausdrücklich vorbehalten, dass die Beklagte ggf. von der Möglichkeit der Änderung der

P.teise nicht oder nur zn eil'jem späteren Zeitpunkt Gebrauch macht. Auch dadurch wird

deutHcb.,dass hier weder eine Pflj~ht noch eine zeitliche Festlegu:ng für eil~e bestimmte

Preisanpassungbegründet werden sollte. Mangels anderweitiger vertraglicher Vorgaben

ha~ die Beklagte damit die Möglichkeit; den Zeitpünkt zu bestimmetl, zu dernsie von

einem Preisänderungsrecht Gebrauch macht und durch die Wahl des

preisa.npassungstermins erhöhte Bezugskesten umgehend, niedrige Bezugskosten

jedoch nicht oder erst nl.lt zeitlicher Verzögerung' durch eine Preisanpassung . zu

;berücksichtigen.

Nachdem die Ül den Verträgen der Beklagten enthaltene Preisänderungsklausel ,schon

aus diesen Grtindenals umvirksam zu beurteilen ist, bedarf es keiner Entscheidung, ob

sie auch aus' Gründen ihrer Ver.ständlichkeit oder der ,Auswahl der zugrunde gelegten

Kostenelemente die Kunden der Beklagten un.angemessen benachteiligt und auch

deshalb gern. § 307 BOB als unVvirksam zu beurteilen ist.

Die Unwirksamkeit hat gemäß § 306 Abs. 1 BGB zur Folge, dass' die Klausel im

Ganzen nicht anwendbar ist, der Vertrag im übrigen jedoch wirksam bleibt Unter. der

Klausel Üll Ganzen sind auch die in 3.1 und· 3.2 der Preisliste enthaltenen Angaben der

PreisberechmU'lg zu verstehen. Diese sind schon nach ihret .Unterordnung unter die

Preisänderungsklausel deren Bestandteil. Sie enthalten abgesehen davon keine

eigenständige Vereinbarung eines Recht~ zur Preisänderung. Die Ailgaben in den

Erhöhungsmitteilungen dei' Beklagten(z.B. An.la.gen B3,B14 und B15) lasSen ebenfalls

nicht auf eiu.e andere Vertragsgestaltungschließen. Die dortigen Angaben dienen

lediglich der Erläuterung eines Preiscrhöhul1gsverlangens, zu dem sich die Beklagte

el1tschicden hat. Sie lassen jedoch keinEm Rückschluss .auf ·die zugrunde liegenden

Vereinbarungen zu.

An die Stelle der unwirksamen Preisartpassnngsklausel tritt auch kein

Preisänderungsrecht der Beklagten na.ch den VO'rschriften der AVBFerilwärmeV. Die

AVBFernwänneV enthält Regelungen zu Preisänderungen lediglich in § 24. § 24 Abs. 2

AVBFernwärmeV regelt die zeitliche Abgrem-;u.ng und Berechmmg der Preise für den

F~.ll, dass' sich innerhalb eines Abrechntmgszeitiaumes die Preise ändern. Die



Vorsclu·i:ft legt aÜerdings nicht fest, wat1.n und unter welchen Vora'llssetZtlngen eine

Preisänderung vorgenommen \Verdell kann. § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV befasst sich·

mit der Ausgestaltung von Preisände1'Ungsklauseln. Die Vorschrift setzt damit voraus,

dass für eine Preisänd.erung durch "Preisänderungsklausel" gesonderte Vereinbarungen

zu treffen sind. Sie regelt die Mindestvoraussetzungen derartiger Vereinbarungen, ohne

dass dadurch festgelegt wird: in welchem Fall Ul1d unter welchen Bedingungen eine

Preisänderung vorgenommen werden kann.

Der Beklagten steht auch kein Preisanpassungsrecht gern. § 315 BGB zu. Diese

Vorschrift ist nicht anweI1dbar, da die Parteien keine wirksame Befugnis zu einer

einseitigell Leishmgsbestimmung vereinbart haben und ein einseitiges

Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten sich auch nicht Kraft Gesetzes ergibt.

Die Möglichkeit der Preisanpassung als vertragsimmanente Gestaltung ergibt sich hier

auc.h nicht aus der Rechtsnatur des Versorgungsvertrages. Sie ist l")jcht zwingend. Denn

es versteht für diePal'teiel1 eines solchen Vertrages alternativ die Möglichkeit,

Änderungen der Bezugskosten etwa. bei der Preisbemessung .durch entsprechende

RIsikozuschläge . zu erfassen~ im Falle solcher Änderungen eine Pflicht zur

Neuverhandlung des Preises vorzusehen oder ein Sonderkündigungsrecht zu

vereinbaren.

Ehl PreisanpaSSU1"l.,€;srecht steht der Beklagten auch nicht aus eIner ergänzenden

Vertragsau.slegung gern. §§ 133, 157 BGB zu. Eine solche kommt nur dan.n in Betracht,

wenn sich die niit dem Wegfall einer unwirksamen Klausel entstehenden Lücke, nicht

durch dispositives Gesetzesrecht füllen lässt und dies zu einem Ergebnis führt, das den

beiderseitigen Interessen nicht l11chr in vertretbarer Weise Rechnung trägt, sondern das

Vertragsgefüge einseitig und unzumutbar zu.gunsten des Kunden verschiebt. Das ist hier

nicht der Fall. Fü.r das hier vorliegende Vertragsverhältnis haben die Parteien eine

bestimmte Laufzeit nicht vereinbart. Wenn jedoch im Rahmen emes

Fernwärmelieferungsvertra.ges eine Laufzeitvereinbarung nicht getroffen wurde, ist das

Vertragsverhältnis jeder Zeit ordentlich kündbar. In einem derartigen Fall kommt § 32

Abs. 1 AVBFernwärroeV, wonach die Höchstlaufzeit von Versorgungsverträgen 10. .

Jahre beträgt, nicht zur Anwendu.ng (Brandenburgisches Oberlandesgericht CuR 2006,



Nach alledem ist em Rechtsgrund für die von der Beklagten für das Jahr 2007

berechneten erhöhten Preise nicht gegeben.

Auf der Gru.ndlage der von der Klä.gerin akzeptierten Preise fiir das Jahr 2005 ergeben
'.0{

~ich für das Jahr 2007 folgende Erstattungsbeträge;

, ....._ . __

·Straße.

-Straße

-Straße:

,12.538,43 €./. 11.031,95 €

, 12.995,21€ J. 11.405,01 €

, 20.956.66 € .I. 17.788,80 €

J .506,48 €

1.590,20 €

3.167,86 €

B.J...64,54 €.Gesamtbetrag

2. Darüber hinaus ist die Klägerin berechtigt, elie A11passung der Abschlagsbeträge für

das Jahr 2008 zu verlangen. Die Höhe der Abschlagsbeträge ergibt sich jewejls aus den
. .

für berechtigt erachtete.n und auf dem Verbrauch des Jahres 2007 basierenden

Gesamtbeträgen. Die Höhe des Abschlages im Einzelnen errechnet sicb gemäß § 25

Abs. 1 AVBFemwärmeV aus einer gleichmäßigen Verteilung des jeweiligen

Gesamtbetrages auf 10 Von der Bekla.gten berechnete Abschlagsbeträge.

Nach alledem ist wie geschehen zu entscheiden.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO; die El1tscheidung über die

vorläufige Vollstreckbal"lr;:eit beruht auf § 709 ZPO.

Streitwert: 13.408,74 € (Antrag zu 1: 6.264,54 €;

Antrag zu 2 nach der Differenz der geltend gemachten
I

Abschlagsbeträge: 7.144,20 €).

Weitershaus


